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An die Koordinatorinnen und Koordinatoren 

EFRE/ESF der zuständigen Ressorts zur Weiter

leitung an die Zwischengeschalteten Stellen und 

die zuständigen Fachreferate 

Per E-Mail 

Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) 2014-2020 

Einführungserlass des Ministeriums der Finanzen (EU-VB EFRE/ESF) 

zum neuen Leitfaden für die Programmversion 1.9.0 

im IT-System efREporter3 für Vorhaben der Operationellen Programme 

2014-2020 EFRE und ESF Sachsen-Anhalt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Ergänzung der Erlasse vom 29.11 .2016, 02.06.2017, 07.09.2017, 

14.09.2017 sowie 27 .06.2018 zur Freigabe des efREporter3 für die Erfas

sung von Vorhabensdaten für die Zwischengeschalteten Stellen (ZgSt) wer

den mit der Produktivsetzung der Programmversion ZES 1.9.0 am 16. Janu

ar 2020 folgende Prozesse und Änderungen freigegeben: 

• Umsetzung Erfassung Prüfungsdetails (siehe Erlass vom 

21.10.2019), 

• Umsetzung Erfassung nationaler Vergabeverfahren (siehe Erlass 

vom 19.11.2019), 

• Umsetzung der Zahlungsarten „Nicht Wiedereinziehbarer Betrag" 

(NWZ), „Bagatelle" (BG), „Verzugszinsen" (ZZ) und „Auflösung zur 

VF" (VF A) und 

• Ergänzung Berichtsmodul. 
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Nähere Erläuterungen und inhaltliche Definitionen zu den zu erfassenden Vorhabensdaten sind 

in der beigefügten aktualisierten „Anlage 1 zum Erlass zur Datenerfassung im Zentralen efRE

porter3-System (ZES)" enthalten. 

Dieser Erlass tritt am 16. Januar 2020 in Kraft. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

/Zvr iiv,/?IJtA 
Thorsten Kroll 

(Leiter der EU-VB EFRE/ESF) 

Anlage: 1 


